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Erwägungen

E. 1
Am xxx 2017 wurde das Konkursverfahren über die Firma B.________ mangels Aktiven
eingestellt. Mit Verfügungen vom 4. Juli 2019 verpflichtete die Sozialversicherungsanstalt
des Kantons Zürich (SVA), Ausgleichskasse, zwei Mitglieder des Verwaltungsrats dieser
Gesellschaft, A.________ und C.________, als Solidarhafter Schadenersatz zu bezahlen für
die aufgrund des Konkurses entgangenen Beiträge von Fr. 6'203.45. Diese Beiträge gingen
auf eine Tätigkeit von D.________ für die Gesellschaft zurück, die nach Auffassung der
Ausgleichskasse beitragspflichtig war. Die hiergegen erhobenen kantonalen Rechtsmittel
blieben erfolglos (Einspracheentscheid vom 23. Februar 2022; Urteil des
Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 11. April 2023).

E. 2
Mit Schreiben vom 19. Juni 2023 (Poststempel 21. Juni 2023) ersuchte A.________ das
Bundesgericht um Erstreckung der Beschwerdefrist. Mit eingeschrieben versandter
Verfügung vom 22. Juni 2023 informierte das Bundesgericht A.________, dass die
Rechtsmittelfrist nicht erstreckt werden kann. Mit Schreiben ("Abweisung / Beschwerde /
Einsprache") vom 24. Juni 2023 (Poststempel: 26. Juni 2023) beantragt A.________
sinngemäss die Aufhebung des Urteils des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich
vom 11. April 2023.

E. 3
Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend die Haftung gemäss Art.
52 AHVG sind nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens Fr. 30'000.- beträgt oder sich
eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung stellt ( Art. 85 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 BGG ;
BGE 137 V 51 E. 4.3). Die Streitwertgrenze ist hier nicht erreicht und es stellt sich auch
keine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung. Das Bundesgericht könnte das Schreiben
daher höchstens als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegen nehmen ( Art. 113 ff.
BGG ).

E. 4
Mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde kann nur die Verletzung von verfassungsmässigen
Rechten gerügt werden ( Art. 116 BGG ). Solche Rügen müssen gemäss dem strengen
Rügeprinzip in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet werden (Art. 117 i.V.m.
Art. 106 Abs. 2 BGG ). Dies bedeutet, dass anhand der Erwägungen des angefochtenen
Entscheids klar und detailliert darzulegen ist, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt
worden sein sollen ( BGE 148 I 127 E. 4.3 ; 148 I 104 E. 1.5; 142 III 364 E. 2.4).

E. 5



Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern das angefochtene Urteil verfassungsmässige
Rechte verletzen soll. Auch sonst setzt er sich kaum mit den Erwägungen der Vorinstanz
auseinander. Er beschränkt sich im Wesentlichen auf die Behauptung, dass Herr
D.________ nicht bei der Firma B.________ angestellt gewesen sei. Damit wird er bereits
der ordentlichen Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 2 BGG ) nicht gerecht, geschweige
denn der qualifizierten Begründungspflicht für die Verletzung verfassungsmässiger Rechte
( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Die Beschwerde enthält demnach offensichtlich keine
hinreichende Begründung.

E. 6
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist offensichtlich unzulässig. Für
eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist das Schreiben des Beschwerdeführers
offensichtlich nicht hinreichend begründet. Auf die Beschwerde ist deshalb im
vereinfachten Verfahren nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 1 lit. a und Art. 117 i.V.m. Art.
108 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 BGG ). Auf die Erhebung von Gerichtskosten wird
umständehalber verzichtet ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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